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31.. Gesetz vom 13. März 2008, mit dem die
Kärntner Land- und Forstwirtschaftliche Be-
rufsausbildungsordnung 1991 geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Die Kärntner Land- und Forstwirtschaftli-
che Berufsausbildungsordnung 1991, K-
LFBAO, LGBl. Nr. 144, in der Fassung der Ge-
setze LGBl. Nr. 18/1994, 6/1996, 17/2000 und
60/2003 und 57/2006, wird wie folgt geändert:

1. § 23a Abs. 2 bis 4 lauten:

„(2) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union sowie von Staaten,
deren Angehörigen Österreich aufgrund von
Staatsverträgen im Rahmen der europäischen
Integration das Recht auf Anerkennung von
Berufsqualifikationen zu gewähren hat, erfül-
len die zur Ausübung des Meisterberufes im
Sinne dieses Gesetzes geforderten Erforder-
nisse, wenn die Aufnahme oder Ausübung des
betreffenden Meisterberufes im Herkunfts-
staat
a) reglementiert ist und sie über den Befähi-

gungs- oder Ausbildungsnachweis verfü-
gen, der in diesem Staat zur Aufnahme
oder Ausübung des entsprechenden Meis-
terberufes erforderlich ist;

b) nicht reglementiert ist und sie im Besitz ei-
nes oder mehrerer Befähigungs- oder Aus-
bildungsnachweise sind, die bescheinigen,
dass der Inhaber auf die Ausübung des ent-
sprechenden Meisterberufes vorbereitet
wurde.

(3) Befähigungs- oder Ausbildungsnach-
weise im Sinne des Abs. 2 müssen
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a) von der zuständigen Behörde des Her-
kunftsstaates ausgestellt sein und

b) bescheinigen, dass das Berufsqualifika-
tionsniveau des Antragstellers zumindest
dem Niveau eines Zeugnisses im Sinne des
Art. 11 lit. b der Richtlinie 2005/36/EG
über die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen entspricht oder darüber liegt.

(4) Die Land- und Forstwirtschaftliche
Lehrlings- und Fachausbildungsstelle hat
längstens innerhalb eines Monats nach seinem
Einlangen dem Antragsteller den Empfang
des Antrags formlos zu bestätigen und gege-
benenfalls § 13 Abs. 3 des Allgemeinen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes 1991 anzuwen-
den. Die Land- und Forstwirtschaftliche
Lehrlings- und Fachausbildungsstelle hat
über Anträge auf Anerkennung einer Ausbil-
dung gemäß Abs. 3 spätestens innerhalb von
vier Monaten nach dem Einlangen der voll-
ständigen Unterlagen des Antragsstellers zu
entscheiden.“

2. § 23b Abs. 1 und 2 lauten:

„(1) Die Land- und Forstwirtschaftliche
Lehrlings- und Fachausbildungsstelle hat auf
Antrag die Gleichhaltung einer Ausbildung
gemäß § 21a Abs. 3 mit Bescheid unter der Be-
dingung auszusprechen, dass die fehlende
Qualifikation des Antragstellers, nach eigener
Wahl, entweder durch die Absolvierung eines
Anpassungslehrganges oder die Ablegung ei-
ner Eignungsprüfung nachgewiesen wird,
wenn

a) die Ausbildungsdauer, die der Antragstel-
ler nachweist, zumindest ein Jahr unter der
gemäß § 12 geforderten Ausbildungsdauer
liegt;



b) sich die bisherige Ausbildung des Antrag-
stellers auf Fächer bezieht, die sich hin-
sichtlich der Dauer oder des Inhalts we-
sentlich von den von diesem Gesetz vorge-
schriebenen Anforderungen an die Ausbil-
dung unterscheiden und deren Kenntnis
eine wesentliche Voraussetzung für die
Ausübung des entsprechenden Meisterbe-
rufes ist, oder

c) der reglementierte Beruf im Herkunfts-
staat berufliche Tätigkeiten nicht umfasst,
die Bestandteil der beruflichen Tätigkeit
des entsprechenden Meisters nach diesem
Gesetz sind und, wenn der Unterschied auf
einer besonderen inländischen Ausbildung
beruht, auf die die Voraussetzungen der
lit. b zutreffen.

(2) Bei der Vorschreibung der Ablegung ei-
ner Eignungsprüfung oder der Absolvierung
eines Anpassungslehrganges ist nach dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vorzuge-
hen. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob der
Antragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis
die fehlenden Kenntnisse ganz oder teilweise
erworben hat.“

3. § 23b Abs. 3 entfällt.

4. § 23b Abs. 4 lautet:
„(4) Unter Anpassungslehrgängen sind An-

passungslehrgänge im Sinne des Art. 3 Abs. 1
lit. g und unter Eignungsprüfungen sind Eig-
nungsprüfungen im Sinne des Art. 3 Abs. 1
lit. h der Richtlinie 2005/36/EG über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen, zu ver-
stehen.“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundma-
chung folgenden Monatsersten in Kraft.

(2) Mit diesem Gesetz werden umgesetzt:
a) die Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom

25. November 2003 betreffend die Rechts-
stellung der langfristig aufenthaltsberech-
tigten Drittstaatsangehörigen, ABl. Nr.
L 16 vom 23. 1. 2004, S 44;

b) die Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 7.
September 2005 über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom
30. 9. 2005, S 22.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Der Landesrat:
Dr. S c h a n t l

32.. Kundmachung des Landeshauptmannes
vom 20. Mai 2008, Zl. 2V-EUAG-14/19-2008,
betreffend die Vereinbarung zwischen dem
Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG
über das Verwaltungs- und Kontrollsystem in
Österreich für die EU-Strukturfonds in der
Periode 2007–2013

In der Anlage wird die Vereinbarung zwi-
schen dem Bund und den Ländern gemäß Art.
15a B-VG über das Verwaltungs- und Kon-
trollsystem in Österreich für die EU-Struktur-
fonds in der Periode 2007–2013 kundgemacht.

Die Vereinbarung ist mit Ablauf des 21.
April 2008 in Kraft getreten.

Der Landeshauptmann:
Dr. H a i d e r
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Vereinbarung zwischen dem Bund und den
Ländern gemäß Art. 15a B-VG über das Ver-
waltungs- und Kontrollsystem in Österreich
für die EU-Strukturfonds in der Periode
2007–2013

Der Bund, vertreten durch die Bundesregie-
rung, und die Länder Burgenland, Kärnten,
Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg,
Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien, je-
weils vertreten durch die Landeshauptfrau
bzw. den Landeshauptmann, im Folgenden
Vertragspartner genannt, sind überein gekom-
men, gemäß Art. 15a B-VG die nachstehende
Vereinbarung zu schließen:

1. Abschnitt
Geltungsbereich, Zweck der Vereinbarung,

Begriffsbestimmungen

Artikel 1
Geltungsbereich

(1) Diese Vereinbarung gilt für die Durch-
führung der operationellen Programme im
Rahmen der Ziele „Konvergenz“ sowie „Re-
gionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung“ gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. a und b der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1083/2006 mit allgemeinen
Bestimmungen über den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung, den Europäischen
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds (ABl. Nr.
L 210 vom 31. 7. 2006, S. 25 – im Folgenden als
„Allgemeine Verordnung“ bezeichnet) im Ein-
klang mit den Bestimmungen der Verordnung
(EG) Nr. 1080/2006 über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (ABl. Nr.
L 210 vom 31. 7. 2006, S. 1 – im Folgenden
EFRE-Verordnung bezeichnet), der Verord-
nung (EG) Nr. 1081/2006 über den Europäi-
schen Sozialfonds (ABl. Nr. L 210 vom 31. 7.
2006, S. 12 – im Folgenden als ESF-Verord-
nung bezeichnet) sowie der zu deren Durch-
führung erlassenen Verordnung (EG) Nr. 1828/
2006 (ABl. Nr. L 371 vom 27. 12. 2006, S. 1 –
im Folgenden als Durchführungs-Verordnung
bezeichnet) in Österreich.

(2) Die Vereinbarung gilt weiters für opera-
tionelle Programme im Rahmen des Zieles
„Europäische Territoriale Zusammenarbeit“
gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. c Allgemeine Verord-
nung, an denen Österreich beteiligt ist, sofern
die Durchführung in der Verantwortung der
Vertragspartner liegt.

Artikel 2
Zweck der Vereinbarung

(1) Die Vereinbarung soll im Sinne der Ver-
pflichtung des Mitgliedstaats Österreich

gemäß Art. 70 Allgemeine Verordnung für die
operationellen Programme, die entsprechend
der bestehenden Aufgabenverteilung in Öster-
reich im gemeinsamen Zusammenwirken von
verschiedenen Stellen im Zuständigkeitsbe-
reich jeweils des Bundes und der Länder
durchgeführt werden, die Regeln für dieses
Zusammenwirken festlegen und damit die
Einhaltung der vom EU-Recht geforderten
Standards für ein ordnungsgemäßes Verwal-
tungs- und Kontrollsystem in Österreich si-
cherstellen.

(2) Die Vertragspartner tragen im Sinne des
Art. 16 Allgemeine Verordnung dafür Sorge,
dass die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern bei der Durchführung der operationellen
Programme entsprechend berücksichtigt
wird. Gender Mainstreaming ist als durchgän-
giges Prinzip zu verankern. Wie die Perspek-
tive der Geschlechtergleichstellung in die
Entscheidungs- und Durchführungsprozesse
einbezogen werden kann, ist von den zustän-
digen Entscheidungsorganen auf Ebene der
einzelnen Programme festzulegen.

Artikel 3
Begriffsbestimmungen

Die Begriffe „operationelles Programm“,
„Vorhaben“, „Begünstigter“, „öffentliche
Ausgaben“, „zwischengeschaltete Stelle“ und
„Unregelmäßigkeit“ werden in der folgenden
Vereinbarung im Sinne der Definition gemäß
Art. 2 Allgemeine Verordnung verwendet.

2. Abschnitt
Organe des Verwaltungs-, Begleitungs- und

Kontrollsystems in Österreich

Artikel 4
Verwaltungsbehörden

(1) Mit der Funktion der Verwaltungs-
behörde gemäß Art. 60 Allgemeine Verord-
nung werden für die operationellen Pro-
gramme gemäß Art. 1 Abs. 1 die in den
Programmdokumenten jeweils näher bezeich-
neten Stellen im Zuständigkeitsbereich fol-
gender Rechtsträger beauftragt:
a) die Programme im Rahmen des Zieles

„Konvergenz“ sowie aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) kofinanzierten Programme im Rah-
men des Zieles „Regionale Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung“, die sich je-
weils auf das Gebiet eines einzelnen Bun-
deslandes beziehen: Länder oder von den
Ländern beauftragte Stellen;

b) das aus dem Europäischen Sozialfonds
(ESF) kofinanzierte Programm im Rahmen
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des Zieles „Regionale Wettbewerbsfähigkeit
und Beschäftigung“, das sich auf das Gebiet
mehrerer Bundesländer bezieht: Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Arbeit.

Die Wahrnehmung dieser Funktion durch
Stellen im Zuständigkeitsbereich des Bundes
oder der Länder im Rahmen von Programmen
gemäß Art. 1 Abs. 2 richtet sich nach den Be-
stimmungen der Art. 14 bis 16 EFRE-Verord-
nung und den Festlegungen der jeweiligen
operationellen Programme sowie – hinsicht-
lich der Prüfaufgaben gemäß Art. 16 EFRE-
Verordnung – nach den Bestimmungen gemäß
Art. 7.

(2) Der Aufgabenbereich der Verwaltungs-
behörden umfasst sämtliche Aufgaben, die in
den in Art. 1 Abs. 1 genannten Verordnungen
genannt sind, sofern nicht in dieser Vereinba-
rung oder in den operationellen Programmen
oder in sonstigen schriftlichen Vereinbarun-
gen zwischen der jeweiligen Verwaltungs-
behörde und anderen Rechtsträgern aus-
drücklich anders festgelegt wird.

(3) Bei allen aus dem EFRE konfinanzierten
operationellen Programmen gemäß Art. 1
Abs. 1 wird das Monitoring gemäß Art. 60
lit. c Allgemeine Verordnung einheitlich unter
der Verantwortung der Bescheinigungs-
behörde (Art. 5) eingerichtet.

(4) Sofern dies in den operationellen Pro-
grammen vorgesehen ist oder in sonstigen
rechtswirksamen schriftlichen Vereinbarun-
gen zwischen der jeweiligen Verwaltungs-
behörde und anderen Rechtsträgern transpa-
rent geregelt wird, können Teilaufgaben aus
dem Aufgabenbereich der Verwaltungs-
behörde durch andere Bundes- oder Landes-
stellen als zwischengeschaltete Stellen wahr-
genommen werden. In diesen Fällen stellen die
Vertragspartner sicher, dass die jeweils in
ihrem Zuständigkeitsbereich dafür vorgese-
henen Stellen die mit der Wahrnehmung die-
ser Teilaufgaben verbundenen Verpflichtun-
gen ordnungsgemäß erfüllen. Dazu zählt auch
die Verpflichtung, der jeweiligen Verwal-
tungsbehörde sämtliche Informationen zeit-
gerecht und umfassend zu übermitteln, in
Konsultationen unter Federführung der Ver-
waltungsbehörde an der Klärung allfälliger
offener Fragen der Programmabwicklung
mitzuwirken und in sonstiger Weise dazu bei-
zutragen, dass die Verwaltungsbehörde ihre
Koordinationsaufgaben uneingeschränkt er-
füllen kann. Die näheren Details der diesbe-
züglichen Informations- und Konsultations-
verfahren sind jeweils durch Vereinbarungen
zwischen der Verwaltungsbehörde und den
mit Teilaufgaben der Verwaltungsbehörde be-

trauten sonstigen Bundes- und Landesstellen
zu regeln.

(5) Die Verwaltungsbehörden oder die je-
weils gemäß einem operationellen Programm
oder einer gesonderten Vereinbarung für die
Abwicklung von Teilaufgaben der Verwal-
tungsbehörde als zwischengeschaltete Stellen
vorgesehenen sonstigen Bundes- oder Landes-
stellen können selbst geeignete private Rech-
nungsträger oder Körperschaften öffentlichen
Rechts mit der Wahrnehmung von Teilaufga-
ben beauftragen. Dabei haben jedoch die Ver-
tragspartner sicherzustellen, dass die mit der
Wahrnehmung dieser Aufgaben verbundenen
Verpflichtungen einschließlich der Haftung
für allfällige Mängel und Finanzkorrekturen
ordnungsgemäß übertragen werden.

(6) Die Vertragspartner stellen sicher, dass
die Verwaltungsbehörden und die mit Teilauf-
gaben der Verwaltungsbehörde beauftragten
zwischengeschalteten Stellen die Bescheini-
gungsbehörde (Art. 5) und Prüfbehörden (Art.
6) bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben best-
möglich unterstützen.

Artikel 5
Bescheinigungsbehörden, Programmkonto

(1) Mit der Funktion von Bescheinigungs-
behörden gemäß Art. 61 Allgemeine Verord-
nung werden für die operationellen Pro-
gramme gemäß Art. 1 Abs. 1 die nachstehend
genannten Bundesressorts beauftragt:
a) für den EFRE: Bundeskanzlerlamt
b) für den ESF: Bundesministerium für Wirt-

schaft und Arbeit.

Die Wahrnehmung dieser Funktion durch
Stellen im Zuständigkeitsbereich des Bundes
oder der Länder im Rahmen von Programmen
gemäß Art. 1 Abs. 2 richtet sich nach den Be-
stimmungen der Art. 14 und 17 EFRE-Verord-
nung sowie den Festlegungen der jeweiligen
operationellen Programme.

(2) Der Aufgabenbereich der Bescheini-
gungsbehörden umfasst sämtliche Aufgaben,
die in den in Art. 1 Abs. 1 genannten Verord-
nungen genannt sind, sofern nicht in dieser
Vereinbarung oder in den operationellen Pro-
grammen oder in sonstigen schriftlichen Ver-
einbarungen zwischen der jeweiligen Beschei-
nigungsbehörde und anderen Rechtsträgern
ausdrücklich anderes festgelegt wird.

(3) Sofern dies in den operationellen Pro-
grammen vorgesehen ist oder in sonstigen
rechtswirksamen schriftlichen Vereinbarun-
gen zwischen der jeweiligen Bescheinigungs-
behörde und anderen Rechtsträgern transpa-
rent geregelt wird, können Teilaufgaben aus
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dem Aufgabenbereich der Bescheinigungs-
behörde durch andere Bundes- oder Landes-
stellen als „zwischengeschaltete Stellen“
wahrgenommen werden. In diesen Fällen stel-
len die Vertragspartner sicher, dass die jeweils
in ihrem Zuständigkeitsbereich dafür vorge-
sehenen Stellen die mit der Wahrnehmung
dieser Teilaufgaben verbundenen Verpflich-
tungen ordnungsgemäß erfüllen. Die näheren
Details der diesbezüglichen Informations-
und Konsultationsverfahren sind jeweils
durch Vereinbarungen zwischen der Beschei-
nigungsbehörde und mit Teilaufgaben der Be-
scheinigungsbehörde betrauten sonstigen
Bundes- oder Landesstellen zu regeln.

(4) Die Bescheinigungsbehörden oder die je-
weils gemäß einem operationellen Programm
oder einer gesonderten Vereinbarung für die
Abwicklung von Teilaufgaben der Bescheini-
gungsbehörde als zwischengeschalteten Stel-
len vorgesehenen sonstigen Bundes- oder
Landesstellen können selbst geeignete private
Rechtsträger oder Körperschaften öffentli-
chen Rechts mit der Wahrnehmung von Teil-
aufgaben beauftragen. Dabei haben jedoch
die Vertragspartner sicherzustellen, dass die
mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben ver-
bundenen Verpflichtungen einschließlich der
Haftung für allfällige Mängel und Finanzkor-
rekturen ordnungsgemäß übertragen werden.

(5) Die operativen Aufgaben der Bescheini-
gungsbehörde für den EFRE gemäß Abs. 1
einschließlich des Monitorings gemäß Art. 4
Abs. 3 werden unter der Verantwortung des
Bundeskanzleramts vom ERP-Fonds wahrge-
nommen. Nähere Details dieser Aufgabenü-
bertragung werden in einer Verwaltungsver-
einbarung geregelt.

(6) Die Vertragspartner stellen sicher, dass
die Bescheinigungsbehörden und die mit Teil-
aufgaben der Bescheinigungsbehörde beauf-
tragten zwischengeschaltenen Stellen die Ver-
waltungsbehörden (Art. 4) und Prüfbehörden
(Art. 6) bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
bestmöglich unterstützen.

(7) Bei den Bescheinigungsbehörden oder
den von ihnen gemäß Abs. 3 bis 5 beauftrag-
ten zwischengeschalteten Stellen wird für je-
des operationelle Programm ein eigenes Konto
eingerichtet. Die jeweils für ein operationelles
Programm gemäß Art. 1 Abs. 1 von der Eu-
ropäischen Kommission im Wege des Bundes-
ministeriums für Finanzen angewiesenen
Strukturfondsmittel werden unverzüglich auf
dieses Konto weiter geleitet und von diesem
nach den Bedingungen des Art. 12 an die Be-
günstigten ausbezahlt. Allfällige Zinserträge
werden gemäß Art. 83 Allgemeine Verordnung

ausschließlich diesem Konto und damit dem
Programm zugerechnet. Die Vertragspartner
tragen dafür Sorge, dass die Bescheinigungs-
behörden mit der jeweils in Betracht kommen-
den Verwaltungsbehörde sowie mit den allen-
falls programmspezifisch mit operativen Teil-
aufgaben beauftragten zwischengeschalteten
Stellen zusammenwirken, um ein effizientes
Finanzmanagement sicherzustellen. Dadurch
soll gewährleistet werden, dass die Struktur-
fondsmittel nach den in den Programmen je-
weils vorgesehenen Verfahren ohne Verzöge-
rungen an die Begünstigten weitergeleitet
werden, mit dem Vorschuss aus Struktur-
fondsmitteln das Auslangen gefunden und ein
Verfall von Mitteln vermieden wird.

(8) Die gemäß Art. 79 Abs. 1 und Art. 89 All-
gemeine Verordnung erst nach der Endabrech-
nung eines Programms von der EU-Kommis-
sion zu überweisende Restrate der Struktur-
fondsmittel wird bei den operationellen Pro-
grammen gemäß Art. 1 Abs. 1 grundsätzlich
wie folgt vorfinanziert, sofern nicht für ein-
zelne Programme oder Programmteile zwi-
schen den Programmpartnern ausdrücklich
anderes vereinbart wird:
a) Bei Vorhaben öffentlicher Begünstigter

wird die Restrate der Strukturfondsmittel
von diesen selbst vorfinanziert.

b) Bei Vorhaben, welche die Förderung priva-
ter Begünstigter zum Gegenstand haben,
erfolgt die Vorfinanzierung jeweils durch
jene öffentliche Förderstelle, die gemäß
operationellem Programm oder gesonder-
ter Vereinbarung zwischen den Programm-
partnern als zwischengeschaltete Stelle für
die Kofinanzierungszusage, Abrechnung
und Prüfung der Vorhaben zuständig ist.

Die Vorfinanzierung erfolgt anteilig nach der
Höhe der Strukturfondsmittel, die auf Basis
der letztgültigen Finanztabelle des jeweiligen
operationellen Programms in Vereinbarungen
zwischen den Programmpartnern für die Ver-
antwortungsbereiche der einzelnen zwi-
schengeschalteten Stellen festgelegt wurde.

(9) Für die Programme gemäß Art. 1 Abs. 2
werden Regelungen betreffend die Zahlungs-
abwicklung und die Vorfinanzierung der Rest-
rate der Strukturfondsmittel in den operatio-
nellen Programmen oder gesonderten Verein-
barungen zwischen den Programmpartnern
festgelegt.

Artikel 6
Prüfbehörden

(1) Mit der Funktion von Prüfbehörden
gemäß Art. 62 Allgemeine Verordnung werden
für alle Strukturfondsprogramme gemäß
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Art. 1 Abs. 1 die nachstehend genannten Bun-
desressorts beauftragt:
a) für den EFRE: Bundeskanzleramt
b) für den ESF: Bundesministerium für Wirt-

schaft und Arbeit.

Die Wahrnehmung dieser Funktion durch
Dienststellen des Bundes oder der Länder im
Rahmen von Programmen gemäß Art. 1 Abs. 2
richtet sich nach den Bestimmungen des
Art. 14 EFRE-Verordnung sowie den Festle-
gungen der jeweiligen operationellen Pro-
gramme.

(2) Der Aufgabenbereich der Prüfbehörden
umfasst sämtliche Aufgaben, die in den in
Art. 1 Abs. 1 genannten Verordnungen ge-
nannt sind, sofern nicht in dieser Vereinba-
rung oder den operationellen Programmen
ausdrücklich anderes festgelegt wird.

(3) Die in Abs. 1 genannten Bundesressorts
haben dafür Sorge zu tragen, dass die Aufga-
ben der Prüfbehörde entsprechend der Vor-
schrift gemäß Art. 59 Abs. 1 lit. c Allgemeine
Verordnung funktionell unabhängig von den
Aufgaben der Verwaltungs- und Bescheini-
gungsbehörde sowie von der Durchführung,
Begleitung und Bewertung von Vorhaben
wahrgenommen wird.

(4) Die Prüfbehörden können – unter
Berücksichtigung des Abs. 3 – geeignete pri-
vate Rechtsträger oder Körperschaften öffent-
lichen Rechts mit der Wahrnehmung von Teil-
aufgaben beauftragen. Dabei ist jedoch si-
cherzustellen, dass die mit der Wahrnehmung
dieser Aufgaben verbundenen Verpflichtun-
gen einschließlich der Haftung für allfällige
Mängel und Finanzkorrekturen ordnungs-
gemäß übertragen werden.

(5) Die Meldepflichten des Mitgliedstaats
betreffend Unregelmäßigkeiten und Verfahren
zur Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter
Beträge gemäß Verordnung (EG) Nr. 1681/
1994 i. d. F. Verordnung Nr. 2035/2005, ABl.
Nr. L 328 vom 15. 12. 2005, S. 8, werden von
den in Abs. 1 genannten Prüfbehörden koor-
dinierend wahrgenommmen.

Artikel 7
Prüfsystem gemäß Art. 16 EFRE-Verordung

(1) Für Programme gemäß Art. 1 Abs. 2 wer-
den folgende – im weiteren als „koordinie-
rende Prüfstellen“ bezeichnete – Stellen be-
auftragt, die Koordination der Prüfaufgaben
gemäß Art. 16 EFRE-Verordnung wahrzuneh-
men und als Ansprechpartner für die jeweili-
gen Verwaltungsbehörden, Bescheinigungs-
behörden und Prüfbehörden zu dienen:

a) bei Programmen der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit gemäß Art. 7 Abs. 1
Allgemeine Verordnung: Länder oder von
den Ländern beauftragte Stellen jeweils
für jene Teile der grenzüberschreitenden
Vorhaben, deren Begünstigte im jeweiligen
Landesgebiet ihren Sitz haben oder deren
Standort im Landesgebiet liegt oder deren
Wirkungsbereich sich auf das Landesge-
biet erstreckt, sofern nicht für bestimmte
Vorhaben im Einvernehmen zwischen der
Verwaltungsbehörde und den beteiligten
Ländern anderes vereinbart wird; eine der-
artige Vereinbarung ist jedenfalls vor Ge-
nehmigung der Kofinanzierung aus Struk-
turfondsmitteln bei solchen Vorhaben zu
treffen, die sich nicht eindeutig einem Lan-
desgebiet zuordnen lassen oder über meh-
rere Länder erstrecken.

b) bei Programmen gemäß Art. 7 Abs. 2 und 3
Allgemeine Verordnung: Bundeskanzler-
amt.

(2) Für die Wahrnehmung der Prüfaufgaben
gemäß Art. 13 wird für Begünstigte in Öster-
reich folgendes festgelegt:
a) Wenn sich Stellen und Einrichtungen im

Zuständigkeitsbereich oder im Auftrag des
Bundes als Begünstigte an einem Pro-
gramm beteiligen, werden die Prüfaufga-
ben unter Beachtung von Art. 13 Abs. 3 von
einer geeigneten Stelle des zuständigen
Bundesressorts wahrgenommen. Wenn sich
Stellen und Einrichtungen im Zuständig-
keitsbereich oder im Auftrag eines Landes
als Begünstigte an einem Programm betei-
ligen, werden die Prüfaufgaben unter Be-
achtung von Art. 13 Abs. 3 von einer geeig-
neten Stelle des jeweiligen Landes wahrge-
nommen.

b) Bei Begünstigten, deren Vorhaben auch
eine Förderung aus Bundes- oder Landes-
mitteln erhält, wird die Prüfung von der je-
weils für die nationalen Mittel zuständigen
Förderstelle wahrgenommen. Erhält ein
Begünstigter für sein Vorhaben nationale
Förderungen von mehreren Bundes- oder
Landesstellen, wird – sofern nicht unter
den beteiligten Förderstellen anderes ver-
einbart und im Kofinanzierungsvertrag
schriftlich festgehalten wird – die Prüfung
von jener Bundes- oder Landesstelle wahr-
genommen, auf welche der größte nationale
Förderungsanteil entfällt.

c) Bei allen übrigen Begünstigten obliegt die
Prüfung der gemäß Abs. 1 zuständigen ko-
ordinierenden Prüfstelle.

d) Die österreichischen VertreterInnen im je-
weils zuständigen Begleitausschuss müs-
sen vor Genehmigung eines Vorhabens mit
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der zuständigen Prüfstelle und der gemäß
Abs. 1 zuständigen koordinierenden Prüf-
stelle das Einvernehmen über die Wahr-
nehmung der Prüfaufgaben herstellen.

Die unter lit. a, b und c genannten Stellen kön-
nen geeignete Dritte mit der operativen
Durchführung der Prüfung beauftragen. All-
fällige Kosten der Prüfung können den Be-
günstigten in Rechnung gestellt werden. Die
Haftung für die Richtigkeit der Prüfung
gemäß Art. 70 Abs. 2 Allgemeine Verordnung
verbleibt jedoch bei den für die Prüfung zu-
ständigen Bundes- oder Landesstellen, von
denen daher auch die Prüfbestätigungen
gemäß Art. 15 Abs. 1 EFRE-Verordnung aus-
zufertigen sind.

(3) Bei Vorhaben, in denen die gemäß Abs. 2
lit. a und b zuständigen Prüfstellen über keine
ausreichende Erfahrung mit der Prüfung nach
den Erfordernissen der Strukturfonds verfü-
gen und damit eine ordnungsgemäße Prüfung
nicht gewährleistet erscheint, trägt die koor-
dinierende Prüfstelle dafür Sorge, dass –
a) der Prüfstelle die erforderlichen Prüfmaß-

stäbe bekannt gegeben werden oder
b) im Einvernehmen zwischen den Beteiligten

eine andere geeignete Prüfstelle die Prü-
fung einschließlich der Haftung für deren
Richtigkeit übernimmt oder

c) die Auszahlung von Strukturfondsmittel
untersagt wird.

Die koordinierenden Prüfstellen haben die für
die Programmverwaltung zuständigen Stellen
(Verwaltungsbehörde, Technisches Sekreta-
riat, Bescheinigungsbehörde) sowie den feder-
führenden Begünstigten von der Autorisie-
rung einer Prüfstelle, einer Änderung der
Prüfzuständigkeit oder Ablehnung der Zerti-
fizierung der zuschussfähigen Ausgaben man-
gels geeigneter Prüfstelle schriftlich in Kennt-
nis zu setzen.

(4) Den koordinierenden Prüfstellen obliegt
die Sammlung und Weiterleitung der Unregel-
mäßigkeitsmeldungen gemäß Art. 14 Abs. 3.

Artikel 8
Begleitausschüsse

(1) Die Vertragspartner kommen überein,
für die operationellen Programme gemäß
Art. 1 Abs. 1 dieser Vereinbarung jeweils
gemäß Art. 63 Allgemeine Verordnung inner-
halb von höchstens drei Monaten nach Pro-
grammgenehmigung durch die EU-Kommis-
sion einen Begleitausschuss einzurichten.
Dieser erfüllt die Aufgaben gemäß Art. 65 All-
gemeine Verordnung. Die Zusammensetzung
der Begleitausschüsse gemäß Art. 64 Allge-

meine Verordnung erfolgt unter Einbeziehung
der relevanten Partner im Sinne des Art. 11
Allgemeine Verordnung.

(2) Für die operationellen Programme
gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. a dieser Vereinbarung
wird bei der Österreichischen Raumordnungs-
konferenz (ÖROK) ein gemeinsames Sekreta-
riat für die Begleitausschüsse eingerichtet.
Dessen Aufgaben sind in den Programmdoku-
menten der genannten Programme festgelegt
und werden in einer Vereinbarung zwischen
der ÖROK-Geschäftsstelle und den Verwal-
tungsbehörden näher präzisiert.

(3) Die Einrichtung und Besetzung der Be-
gleitausschüsse für Programme gemäß Art. 1
Abs. 2 richtet sich nach den Festlegungen der
jeweiligen Programmdokumente.

Artikel 9

Organisationsverantwortung
und Kostentragung

(1) Die Vertragspartner stellen unter Beach-
tung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit,
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Ver-
waltung die Funktionsfähigkeit der gemäß
Art. 4 bis 8 in ihrem Zuständigkeitsbereich
eingerichteten Stellen sicher. Insbesondere
schaffen die Vertragspartner dafür die orgisa-
tionsrechtlichen Rahmenbedingungen und
nehmen erforderlichenfalls die notwendigen
Neuausrichtungen der vorhandenen personel-
len und finanziellen Ressourcen vor. Die Ver-
tragspartner informieren die übrigen pro-
grammbeteiligten Vertragspartner sowie die
Europäische Kommission über die dazu ge-
troffenen Vorkehrungen sowie über allfällige
organisatorische Änderungen.

(2) Für die durch die Wahrnehmung der
Aufgaben entstehenden Kosten haben, wenn
es sich um Stellen im Zuständigkeitsbereich
des Bundes handelt, die sachlich zuständigen
Bundesressorts oder, wenn es sich um Stellen
im Zuständigkeitsbereich eines Landes han-
delt, das jeweilige Land Sorge zu tragen.

(3) Werden bei einem Programm gemäß
Art. 1 Abs. 2 Funktionen gemäß Art. 4 bis 8
von Stellen im Zuständigkeitsbereich des
Bundes oder eines Landes wahrgenommen
und ist in den jeweiligen Programmdokumen-
ten eine Kostenbeteiligung der programmbe-
teiligten Mitgliedsstaaten oder Regionen vor-
gesehen, verletzen die dadurch gegebenenfalls
erforderlichen Transferzahlungen zwischen
Bundes- und Landesstellen nicht die Bestim-
mungen des § 2 Finanz-Verfassungsgesetz
1948, BGBl. Nr. 45/1948 i. d. F. BGBl. I Nr. 100/
2003.
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3. Abschnitt

Verfahrensbestimmungen
zur Programmdurchführung

Artikel 10

Koordination

(1) Die mit der Durchführung der operatio-
nellen Programme der EU-Strukturfonds in
Österreich verbundenen Koordinationsaufga-
ben werden wie folgt wahrgenommen:

a) Die Aufgaben des Mitgliedstaats Öster-
reich im Rahmen der Strategischen Beglei-
tung gemäß Art. 29 Allgemeine Verordnung
sowie die Koordination programm- und
fondsübergreifender Aktivitäten für Be-
gleitung, Bewertung, Publizität und Erfah-
rungsaustausch zwischen den an der Pro-
grammdurchführung beteiligten Stellen in
Österreich sowie mit der Europäischen
Kommission und anderen Mitgliedstaaten
werden vom Bundeskanzleramt gemein-
sam mit der Geschäftsstelle der ÖROK
wahrgenommen.

b) Die Koordination fondsspezifischer pro-
grammübergreifender Aktivitäten obliegt –
unter Wahrung der funktionellen Unab-
hängigkeit der Prüfbehörden (Art. 6 Abs. 3)
– den in Art. 5 Abs. 1 genannten Bundesres-
sorts. Dies betrifft insbesondere die Aufga-
ben des Mitgliedstaats gemäß Art. 70
Abs. 1 und Art. 71 Allgemeine Verordnung
sowie gemäß Art. 16 EFRE-Verordnung.

c) Die Koordination zwischen den an der
Durchführung eines operationellen Pro-
gramms beteiligten Stellen sowie die
Wahrnehmung programmspezifischer Pu-
blizitätsaufgaben obliegt der jeweiligen
Verwaltungsbehörde (Art. 4).

(2) Die Vertragspartner stellen sicher, dass
die beteiligten Stellen in ihrem Zuständig-
keitsbereich mit den in Abs. 1 genannten Ko-
ordinationsstellen reibungslos zusammenar-
beiten und sie bei der Erfüllung ihrer Koordi-
nationsaufgaben bestmöglich unterstützen.
Die Vertragspartner stellen weiters sicher,
dass die an der finanziellen Durchführung der
operationellen Programme beteiligten Stellen
in ihrem Zuständigkeitsbereich bei der Kofi-
nanzierung einzelner Vorhaben aus Struktur-
fondsmitteln die Bestimmungen der einschlä-
gigen EU-Verordnungen sowie die in den ope-
rationellen Programmen oder gesonderten
Vereinbarungen vorgesehenen Verfahren ein-
halten und dabei jederzeit volle Transparenz
über die kofinanzierten Vorhaben sowie über
den Stand der Mittelbindungen und Auszah-
lungen besteht.

(3) In Ergänzung zu den Regelungen der
Allgemeinen Verordnung betreffend die Auf-
gaben der Verwaltungs- und Bescheinigungs-
behörden wird für die operationellen Pro-
gramme gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. a zur Sicher-
stellung einer reibungslosen Programm-
koordination folgendes vereinbart:

a) Die jeweilige Verwaltungsbehörde wird in
folgenden Fragen von programmstrategi-
scher Bedeutung nur nach Herstellung des
Einvernehmens zwischen dem Bund und
den beteiligen Ländern tätig werden:

1. Vorbereitung von Vorschlägen für Be-
schlüsse des Beschlusses zur Änderung
des Programms;

2. Vorbereitung von und Teilnahme an den
jährlichen Konsultationen mit der Eu-
ropäischen Kommission gemäß Art. 68
Allgemeine Verordnung;

3. Durchführung von Bewertungen gemäß
Art. 48 Allgemeine Verordnung.

b) Die Monitoringdaten über die finanzielle
und sachliche Umsetzung der operationel-
len Programme werden zwischen der jewei-
ligen Verwaltungsbehörde, den in Betracht
kommenden zwischengeschalteten Stellen
und der mit dem Monitoring betrauten
Stelle abgestimmt und – jeweils in dem in
den Verordnungen und Programmdoku-
menten vorgesehenen Umfang und Detail-
lierungsgrad und in der je nach den techni-
schen Möglichkeiten geeignetsten Form –
den beteiligten Stellen des Bundes und der
Länder, der Europäischen Kommission so-
wie der ÖROK zugänglich gemacht.

c) Die jeweilige Verwaltungsbehörde, die Be-
scheinigungsbehörde sowie das Bundesmi-
nisterium für Finanzen informieren einan-
der umgehend über alle von ihnen durchge-
führten Veranlassungen zur finanziellen
Abwicklung der Programme nach den in
den Programmen und allfälligen zusätzli-
chen Vereinbarungen vorgesehenen Ver-
fahren. Im Falle einer Verknappung der auf
dem Programmkonto verfügbaren Struk-
turfondsmittel werden die Prioritäten für
die weiteren Auszahlungen im Einverneh-
men zwischen Bescheinigungs- und Ver-
waltungsbehörde festgelegt. Weiters
informieren Bescheinigungs- und Verwal-
tungsbehörde einander wechselseitig und
umgehend über allf. Verzögerungen, Um-
setzungsprobleme oder Unregelmäßigkei-
ten bei der finanziellen Abwicklung des
Programms, stimmen Maßnahmen zur Be-
seitigung der Probleme miteinander ab und
kontrollieren deren erfolgreiche Umset-
zung.

Landesgesetzblatt 2008, Stück 15, Nr. 3270



(4) Die jährliche Übermittlung der Voraus-
schätzungen der voraussichtlichen Zahlungs-
anträge im laufenden und folgenden Haus-
haltsjahr gemäß Art. 76 Abs. 3 Allgemeine
Verordnung obliegt den Bescheinigungs-
behörden gemeinsam mit dem Bundesministe-
rium für Finanzen. Dazu übermitteln die Be-
scheinigungsbehörden für die operationellen
Programme gemäß Art. 1 Abs. 1 sowie opera-
tionellen Programme gemäß Art. 1 Abs. 2, so-
fern die Funktion der Bescheinigungsbehörde
von Vertragspartnern in Österreich wahrge-
nommen wird, dem Bundesministerium für
Finanzen bis 20. April jedes Jahres die erfor-
derlichen Angaben und sorgen für deren elek-
tronische Übermittlung gemäß Art. 76 Abs. 4
Allgemeine Verordnung bis zum 30. April.

(5) Die Vertragspartner stellen sicher, dass
an der Planung, Durchführung, Begleitung
und Bewertung der operationellen Pro-
gramme auch die für die Themen Nachhaltig-
keit sowie Gleichstellung von Frauen und
Männern zuständigen Stellen in geeigneter
Form beteiligt werden.

Artikel 11

Zuschussfähigkeit von Ausgaben

(1) Die Zuschussfähigkeit von Ausgaben ei-
nes Vorhabens richtet sich – unter Berücksich-
tigung des Grundsatzes der Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit –
nach den Bestimmungen der Art. 53 und 56
Allgemeine Verordnung, Art. 7 EFRE-Verord-
nung, Art. 11 ESF-Verordnung und Art. 48 bis
53 Durchführungs-Verordnung sowie nach
den spezifischen Festlegungen des jeweiligen
operationellen Programms oder einer geson-
derten Vereinbarung zwischen den Pro-
grammpartnern oder den darin für die Ab-
wicklung einer Maßnahme gegebenenfalls
vorgesehenen Förderungsrichtlinien.

(2) Darüber hinausgehende programmüber-
greifende einheitliche Regelungen für den Be-
reich eines Fonds in Österreich können jeweils
von der Bescheinigungsbehörde im Einver-
nehmen mit den beteiligten Verwaltungs-
behörden und nach Anhörung der Prüf-
behörde festgelegt werden.

Artikel 12

Auswahl von Vorhaben und
rechtsverbindliche Kofinanzierungszusage

(1) Die Auswahl und Genehmigung der Vor-
haben richtet sich nach den Verfahren, die in
einem operationellen Programm oder in einer
zu dessen Umsetzung eingesetzten Förde-
rungsrichtlinie oder in sonstigen schriftlichen

Vereinbarungen zwischen den Programmpart-
nern jeweils vorgesehen sind.

(2) Auf Grundlage dieser Auswahl hat die
Verwaltungsbehörde oder eine dafür gemäß
Programm oder gesonderter Vereinbarung
vorgesehene zwischengeschaltete Stelle die
Kofinanzierung eines Vorhabens aus Struk-
turfondsmitteln mit dem/der/den Begünstig-
ten mit den dafür maßgeblichen Bedingungen
rechtsverbindlich zu vereinbaren. Im Sinne
des Grundsatzes der Transparenz und als
Grundlage für die Prüfungen gemäß Art. 13
und 15 sind dabei die folgenden Elemente
festzulegen:
a) der/die Begünstigte oder die Gruppe von

Begünstigten;
b) der Inhalt der Vorhaben (Kofinanzierungs-

gegenstand);
c) die gemäß den in Art. 11 genannten Rechts-

grundlagen zuschussfähigen Angaben;
d) der Durchführungszeitraum (Beginn und

Ende), innerhalb dessen – im Einklang mit
den Bestimmungen des EU-Rechts und des
österreichischen Haushaltsrechts – Lei-
stungen erbracht und dafür anfallende
Ausgaben anerkannt werden können; die
Termine, bis zu denen Berichte, Rechnun-
gen mit Zahlungsbelegen oder sonstige
zulässige Nachweise vorzulegen sind sowie
der Termin, bis zu welchen Abrechnungs-
belegte aufzubewahren sind;

e) der Standort oder räumliche Wirkungsbe-
reich der Vorhaben, dem die zuschussfähi-
gen Kosten zuordenbar sein müssen;

f) die maximale Höhe und Zusammensetzung
der zuschussfähigen Ausgaben und deren
Finanzierung (Kosten- und Finanzierungs-
plan);

g) die maximale Höhe der Kofinanzierung aus
Strukturfondsmitteln sowie die Bedingun-
gen für eine allfällige Kürzung oder Rück-
zahlung der Mittel;

h) Rechtsvorschriften, deren Verletzung als
Unregelmäßigkeit im Sinne des Art. 2 Z. 7
Allgemeine Verordnung anzusehen ist und
zu einer Kürzung oder Rückzahlung führen
würde;

i) (sofern die Prüfung gemäß Art. 13 nicht von
jener Stelle durchgeführt wird, welche die
Kofinanzierungszusage ausgestellt hat) die
Stelle, welche für die Prüfung und Bestäti-
gung gemäß Art. 13 verantwortlich ist

j) die Zustimmung des Begünstigten oder der
Gruppe von Begünstigten zur Veröffentli-
chung der Förderdaten entsprechend den
Publizitätsvorschriften gemäß Durch-
führungs-Verordnung.
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(3) Wird die Kofinanzierung dem/der/den
Begünstigten von einer Förderstelle des Bun-
des gewährt, sind mit dem Begünstigten die
Auflagen und Bedingungen gemäß § 21 sowie
die Rückzahlungsverpflichtungen gemäß § 22
der Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die
Gewährung von Förderungen aus Bundesmit-
teln (BGBl. II Nr. 51/2004) auch für die Struk-
turfondsmittel zu vereinbaren. Die Förder-
stellen der Länder haben ihren Kofinanzie-
rungszusagen entsprechende Bestimmungen
des jeweiligen Landesrechts oder gleichwer-
tige Regelungen zu Grunde zu legen.

(4) Bei Vorhaben, bei denen die Verwal-
tungsbehörde selbst oder eine andere öffentli-
che Dienststelle Begünstigter ist, sind die oben
genannten Elemente für eine rechtsverbindli-
che Kofinanzierung in geeigneter Form – z. B.
Verwaltungsvereinbarungen oder verwal-
tungsinternen Aktenvermerken – für alle Be-
teiligten jederzeit nachvollziehbar schriftlich
zu dokumentieren.

(5) Aus einer rechtsgrundlosen, fehlerhaften
oder unvollständigen Kofinanzierungszusage
entsteht kein Anspruch auf Zahlung von
Strukturfondsmitteln. Allfällige daraus ent-
stehende Rechtsfolgen sind von jener Stelle zu
tragen, welche die Kofinanzierungszusage
ausgestellt hat.

Artikel 13
Abrechnung, Prüfung und Auszahlung

(1) Strukturfondsmittel dürfen nur für Vor-
haben ausbezahlt werden, die tatsächlich
gemäß den Kofinanzierungsbedingungen
durchgeführt wurden. Vor vollständiger Aus-
zahlung der Strukturfondsmittel für ein Vor-
haben hat daher die Verwaltungsbehörde oder
die gemäß einem operationellen Progamm
oder gesonderter Vereinbarung zuständige
oder in der Kofinanzierungszusage dafür be-
nannte zwischengeschaltete Stelle oder die
Prüfstelle gemäß Art. 7 unter Beachtung des
Art. 13 Durchführungs-Verordnung die tat-
sächliche Erbringung der gemäß Kofinanzie-
rungszusage vorgesehenen Investitionen oder
Leistungen – durch Kontrollen vor Ort, Einho-
lung von Berichten oder Belegexemplaren
oder andere geeignete Maßnahmen – zu über-
prüfen und zu bestätigen. Das Ergebnis der
Überprüfung ist nachvollziehbar schriftlich
zu dokumentieren.

(2) Strukturfondsmittel dürfen nur für
tatsächlich getätigte Ausgaben (oder diesen
gemäß EU-Recht als gleichwertig anerkannte
Kosten) ausbezahlt werden, die ursächlich mit
der Durchführung eines gemäß Art. 12 ord-

nungsgemäß genehmigten Vorhabens verbun-
den und zuschussfähig sind und deren Höhe
dem Vorhaben und Kofinanzierungszweck an-
gemessen ist. Vor Berechnung der Kofinanzie-
rung sind allfällige dem Vorhaben zurechen-
bare Einnahmen von den Ausgaben abzuzie-
hen. Vor Auszahlung von Strukturfondsmit-
teln für ein Vorhaben hat daher die
Verwaltungsbehörde oder die gemäß einem
operationellen Programm oder gesonderter
Vereinbarung zuständige oder in der Kofinan-
zierungszusage dafür benannte zwischenge-
schaltete Stelle oder die Prüfstelle gemäß
Art. 7 unter Beachtung des Art. 13 Durch-
führungs-Verordnung an Hand von Rechnun-
gen und Zahlungsbelegen (soweit erforder-
lich: im Original), Zeitaufzeichnungen oder
anderen gleichwertigen Nachweisen folgen-
des zu überprüfen und zu bestätigen:
a) Die Art, Höhe und Angemessenheit der

tatsächlichen, dem Vorhaben und dem Be-
günstigten zurechenbaren und gemäß Kofi-
nanzierungszusage in sachlicher, räumli-
cher und zeitlicher Hinsicht zuschussfähi-
gen Ausgaben oder als gleichwertig aner-
kannten Kosten;

b) die Art und Höhe allfälliger dem Vorhaben
zurechenbarer Einnahmen und der nach
den Bestimmungen des Art. 55 Allgemeine
Verordnung zuschussfähigen (Netto-)Aus-
gaben;

c) bei privaten Begünstigten die für das Vor-
haben auf Grund rechtsgültiger Förde-
rungszusagen und der geprüften zuschuss-
fähigen Ausgaben gebührenden Bundes-
und Landesmittel oder Mittel anderer öf-
fentlicher Rechtsträger sowie – jedenfalls
bei der Endabrechnung – deren tatsächli-
che Bezahlung.

Das Ergebnis der Überprüfung ist nachvoll-
ziehbar schriftlich zu dokumentieren.

(3) Personen, welche die Prüfungen gemäß
Abs. 1 und 2 durchführen, dürfen nicht an der
Durchführung der zu prüfenden Vorhaben be-
teiligt sein.

(4) Nach Durchführung der Prüfungen
gemäß Abs. 1 und 2 und positivem Prüfergeb-
nis ist die Erfüllung sämtlicher Kofinanzie-
rungsbedingungen gemäß Art. 11 und 12 und
damit die sachliche und rechnerische Richtig-
keit der Abrechnung von der prüfenden Stelle
schriftlich zu bestätigen. Auf der Grundlage
dieser Bestätigung ist nach dem in einem ope-
rationellen Programm vorgesehenen Verfah-
ren von der Verwaltungsbehörde oder von der
gemäß operationellem Programm oder geson-
derter Vereinbarung zuständigen zwischenge-
schalteten Stelle bei der gemäß Art. 5 Abs. 7
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für die Führung des Programmkontos zustän-
digen Stelle die Auszahlung der Struktur-
fondsmittel an die Begünstigen zu veranlas-
sen. Die Bescheinigungsbehörde und die gege-
benenfalls mit der Führung des Programm-
kontos beauftragte zwischengeschaltete
Stelle sowie – wenn die Prüfungen gemäß
Abs. 1 und 2 von zwischengeschalteten Stellen
durchgeführt wurden – die Verwaltungs-
behörden sind berechtigt, eigenständig Prü-
fungen vorzunehmen, um sich zu vergewis-
sern, dass die ordnungsgemäße Durchführung
gewährleistet ist.

(5) Sollten bei der Prüfung einer Abrech-
nung Mängel festgestellt werden, sind von der
Verwaltungsbehörde oder der gemäß einem
operationellen Progamm oder gesonderter
Vereinbarung zuständigen zwischengeschal-
teten Stelle die notwendigen Korrekturen zu
veranlassen. Zu Unrecht ausbezahlte Struk-
turfondsmittel sind zurückzufordern oder mit
nachfolgenden Zahlungen gegenzuverrech-
nen. Zurückgeforderte Beträge sind samt Zin-
sen auf das jeweils für das Programm einge-
richtete Konto zu überweisen.

Artikel 14

Meldepflichten

(1) Die gemäß den Verordnungen, dem je-
weiligen operationellen Programm oder ge-
sonderten Vereinbarungen im Monitoring zu
erfassenden Daten sind von der Verwaltungs-
behörde oder den gemäß einem operationellen
Programm oder gesonderter Vereinbarung zu-
ständigen zwischengeschalteten Stellen un-
verzüglich nach den zwischen den Programm-
partnern vereinbarten Verfahren an das Moni-
toring zu melden.

(2) Gemäß den Bestimmungen der Art. 40
und 57 Allgemeine Verordnung sind im An-
lassfall die erforderlichen Informationen im
Wege der Verwaltungsbehörde an die Europäi-
sche Kommission zu übermitteln.

(3) Werden von der Verwaltungsbehörde,
Bescheinigungsbehörde, den zwischenge-
schalteten Stellen der Prüfstellen gemäß
Art. 7 bei der Prüfung von Vorhaben Unregel-
mäßigkeiten festgestellt, sind diese nach den
Verfahren, die zur Umsetzung der Verordnung
(EG) Nr. 1681/1994 i. d. F. Verordnung
Nr. 2035/2005 in Österreich von den jeweils
zuständigen Prüfbehörden gemäß Art. 6 fest-
gelegt wurden, samt den veranlassten Abhil-
femaßnahmen zu melden.

4. Abschnitt
Kontrolle, Finanzkorrekturen und Haftung

Artikel 15
Kontrolle durch die Prüfbehörden

(1) Die Vertragspartner stellen sicher, dass
die Systemkontrollen und Stichprobenkon-
trollen durch die in den Art. 6 benannten Prüf-
behörden in Übereinstimmung mit den Vor-
schriften der Allgemeinen Verordnung, der
Durchführungs-Verordnung sowie allfälligen
sonstigen Durchführungsvorschriften zu den
Verwaltungs- und Kontrollsystemen erfolgen.

(2) Mit der Wahrnehmung fondsübergrei-
fender Koordinierungsaufgaben im Zusam-
menhang mit der Kontrolle durch die Prüf-
behörden wird das Bundeskanzleramt beauf-
tragt.

Artikel 16
Finanzkorrekturen und Haftung

(1) Können rechtsgrundlos an einen Begün-
stigten gezahlte Strukturfondsmittel nicht
wieder eingezogen werden, so trägt die Haf-
tung des Mitgliedstaats Österreich gemäß
Art. 70 Abs. 2 Allgemeine Verordnung für die
Erstattung der verlorenen Beträge an den
Haushalt der Europäischen Union jener Ver-
tragspartner, durch dessen Fehler oder Fahr-
lässigkeit der Verlust entstanden ist.

(2) Kommt es infolge von Unregelmäßigkei-
ten bei der Abwicklung des Strukturfonds zu
Vermögensnachteilen zu Lasten Österreichs
durch Finanzkorrekturen gemäß Art. 99 bis
102 Allgemeine Verordnung (einschließlich
allfälliger Verzugszinsen und Verfahrensko-
sten), so werden diese von jenem der Vertrags-
partner getragen, in dessen Zuständigkeitsbe-
reich die Unregelmäßigkeiten aufgetreten
sind.

(3) Die im Zusammenhang mit Finanzkor-
rekturen in Art. 99 bis 102 Allgemeine Verord-
nung festgelegten Berichtspflichten und Ko-
ordinationsaufgaben des Mitgliedstaates wer-
den in Österreich von den in Art. 6 benannten
Prüfbehörden wahrgenommen.

5. Abschnitt
Schlussbestimmungen

Artikel 17
Konsultationen bei Streitigkeiten

Im Falle von Streitigkeiten obliegt es den
beteiligten Vertragspartnern, eine einver-
nehmliche Lösung herbeizuführen.
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Artikel 18
In-Kraft-Treten

und Befristung der Vereinbarung

(1) Diese Vereinbarung tritt mit Ablauf des
Tages in Kraft, an dem
1. die nach den jeweiligen Landesverfassun-

gen erforderlichen Voraussetzungen für
das In-Kraft-Treten erfüllt sind und beim
Bundeskanzleramt die Mitteilungen aller
Länder darüber vorliegen, sowie

2. die nach der Bundesverfassung erforderli-
chen Voraussetzungen für das In-Kraft-
Treten erfüllt sind.

Das Bundeskanzleramt wird den Ländern die
Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1

sowie den Tag des In-Kraft-Tretens der Ver-
einbarung mitteilen.

(2) Die Vereinbarung endet jeweils hinsicht-
lich eines operationellen Programms mit dem
Ende der Belegaufbewahrungsfrist gemäß
Art. 90 Abs. 1 lit. a Allgemeine Verordnung.

Artikel 19

Hinterlegung

Diese Vereinbarung wird in einer Urschrift
ausgefertigt. Die Urschrift wird beim Bundes-
kanzleramt hinterlegt. Dieses hat allen Län-
dern als gegenbeteiligten Vertragspartnern
eine beglaubigte Abschrift der Vereinbarung
zu übermitteln.
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